
 

Ausschließlichkeitserklärung 
zum Prüfbericht gemäss § 24 FinVermV 

 

zwsichen 

 

 

(Firmenstempel) 

  
 

 - nachfolgend…genannt -        - nachfolgend Gewerbetreibender genannt –  

 

 

geben hiermit folgende Erklärung ab: 

Der Makler ist selbständiger Gewerbetreibender und im Besitz einer gültigen Erlaubnis gemäss § 34f der 

Gewerbeordnung (GewO). Somit ist er gemäss § 24 FinVermV verpflichtet, für den Prüfungszeitraum 

01.01.2013 bis 31.12.2013 einen Prüfbericht eines autorisierten Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters 

der zuständigen Behörde vorzulegen. 

 

Erklärung des Gewerbetreibenden: 

Im o.g. Prüfungszeitraum wurden sämtliche prüfungspflichtigen Vermittlungsgeschäfte gemäß  

§ 34 f GewO ausschließlich über die  “Gesellschaft“ 

getätigt. Somit fielen bei mir/uns direkt keine prüfungspflichtigen Vorgänge im Sinne des §24 FinVermV 

an. Datenerfassung und Buchführung gemäß § 24 FinVermV erfolgten für alle vermittelten Anlagen bei 

 „Gesellschaft“. 

Ich/Wir wurden von keinem Auftraggeber ermächtigt, Vermögenswerte entgegenzunehmen, oder diese 

in eigener Verantwortung zu verwenden. Diese Erklärung sowie eine Kopie des Prüfberichts, werden von 

“Gesellschaft“ direkt der zuständigen Behörde vorgelegt. Die Richtigkeit der 

vorstehenden Angaben wird an Eides statt versichert. 

 

 

, den    
Stempel und Unterschrift des Maklers 

 ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 


